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Gemeindeverwaltung Arnsdorf                      Arnsdorf, d. 26.01.2024 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Arnsdorf 
 
 
In der 50. öffentlichen GR-Sitzung am 24.01.2024 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
Beschluss-Nr.: 221/50/24 
 
Der Gemeinderat beschließt die Absicht der Einziehung des Eigentümerweges Nr. 17 „ÖW 
Zufahrt Rittergut ", Flurstück 47/e der Gemarkung Kleinwolmsdorf in 01477 Arnsdorf mit 
Anfangspunkt Flst. 47/4 der Gemarkung Kleinwolmsdorf und Endpunkt Flst. 361 der 
Gemarkung Kleinwolmsdorf (Alte Arnsdorfer Straße, Ortsstraße Nr. 30) mit einer Länge von 
0,145 km gemäß § 8 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBI. S. 93) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 
(SächsGVBI. S. 762; 2020 S. 29). 
 
Die Lage und der Verlauf der einzuziehenden Verkehrsfläche ist dem beigefügten Lageplan 
zu entnehmen. 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
 
Beschluss-Nr.: 222/50/24 
 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Straße Fliederweg im Bebauungsplangebiet „Freizeitpark 
Arnsdorf - Sondergebiet Wohngebiet, 5. Änderung der Gemeinde Arnsdorf in 01477 Arnsdorf 
dem öffentlichen Verkehr entsprechend § 6 Sächsisches Straßengesetz als Straße zu widmen. 
Die Namensgebung der Straße basiert auf dem Gemeinderatsbeschluss 51/11/20 vom 
25.06.2020. 
 
Die Widmung der Straße erfolgt wie folgt: 
 
• Fliederweg - Teil 1 - Widmung als Ortsstraße mit Widmungsbeschränkung Pkw- 

Verkehr einschließlich geringem Schwerverkehrsanteil, siehe Anlage 1. 
• Fliederweg - Teil 2 - Widmung als Eigentümerweg mit Widmungsbeschränkung, 

ausschließlich Fußgänger und Radfahrer, siehe Anlage 2. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Arnsdorf, Bahnhofstraße 15/17, 01477 Arnsdorf. 
 
Die Widmung wird wirksam am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung der 
Allgemeinverfügung. 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
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Beschluss-Nr.: 223/50/24 
 
Der Gemeinderat Arnsdorf stimmt der Annahme einer Spende der Firma LWU „An der 
Dresdner Heide“ GmbH & Co. KG, Bischofsweg 30, 01454 Radeberg OT Großerkmannsdorf 
in Höhe von 2.550,00 € zu. Bei dieser Spende handelt es sich um Arbeitsleistung für die 
Grabenberäumung, Kleinröhrsdorfer Straße in 01477 Arnsdorf.  
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
 
Beschluss-Nr.: 224/50/24 
 
Der Gemeinderat Arnsdorf beschließt für das Jahr 2024 – 2. Jahreshälfte folgende 
Sitzungstermine:  
 
19.06.2024 
21.08.2024 – konstituierende Sitzung 
25.09.2024 
06.11.2024 
04.12.2024 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
 
Beschluss-Nr.: 225/50/24 
 
Der Gemeinderat Arnsdorf beschließt die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Arnsdorf in der Fassung vom 24.01.2024.  
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
 
Beschluss-Nr.: 226/50/24 
 
Der Gemeinderat Arnsdorf beschließt die Satzung zur Aufhebung der „Satzung zur 
Anpassung örtlicher Satzungen an den Euro (Euro-Anpassungssatzung - EuroAnpS)“ in der 
Fassung vom 24.01.2024.  
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
 

 
Frank Eisold 
Bürgermeister 


